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1 Änderungsbeschluss 
Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Ost-
bevern hat am 14.06.2016 beschlossen, für das Grundstück Haupt-
straße 24, Flur 27, Flurstücke 12 und 13  im Rahmen der 9. Änderung 
gem. § 13a BauGB den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 18 
„Am Rathaus“ zu ändern, um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine Umgestaltung des Rathauskomplexes zu schaffen. 
Die hierfür erforderlichen Änderungen werden im folgenden Pkt. 5 
erläutert und begründet. 
 
2 Änderungsverfahren 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des bebauten Siedlungszu-
sammenhanges der Gemeinde Ostbevern. Aufgrund der geringen 
Größe des Plangebietes von ca. 0,26 ha und der dementsprechend 
zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 qm erfüllt das Ände-
rungsverfahren die in § 13a (1) Nr. 1 BauGB genannten Größenbe-
schränkungen. Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird die 
Zulässigkeit von Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) unterliegen, nicht begründet. Eine Beein-
trächtigung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) 
oder der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes ist ebenfalls nicht zu befürchten.   
Das vorliegende Bauleitplanverfahren wird daher auf der Grundlage 
des § 13a BauGB und den danach geltenden Verfahrensvorschriften 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren durchgeführt.  
Damit entfallen die Pflicht zur Durchführung einer frühzeitigen Bürger- 
und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB, die Um-
weltprüfung gem. § 2 (4) BauGB nebst Umweltbericht gem. § 2a 
BauGB sowie die zusammenfassende Erklärung gem. § 10a BauGB. 
§ 4 c BauGB (Monitoring). 
Da die Größe der zulässigen Grundfläche weniger als 20.000 qm 
beträgt, finden die Vorschriften des § 13a (2) Nr. 4 BauGB auf den 
Bebauungsplan Anwendung. Demnach gelten Eingriffe, die aufgrund 
der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des 
§ 1a (3) Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. 
 
3 Räumlicher Geltungsbereich für die Änderung 
Der räumliche Geltungsbereich der 9. Änderung umfasst das Grund-
stück Hauptstraße 24, Flurstücke 12 und 13, Flur 27 in der Gemar-
kung Ostbevern am nördlichen Rand des Bebauungsplanes. 
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Der räumliche Geltungsbereich der 9. Änderung ist entsprechend § 9 
(7) BauGB festgesetzt.  
 
4 Derzeitige Situation und Änderungsziel 
Der als Kerngebiet festgesetzte Änderungsbereich umfasst das 
Grundstück des Rathauses. Die Umgebung des Änderungsbereiches 
ist geprägt von einer durchmischten Nutzungsstruktur aus Gewerbe, 
Diesntleistungen und Wohnen. 
Im nördlichen Grundstücksbereich zur Hauptstraße orientiert befindet 
sich vor dem Rathaus ein gepflasterter Platz mit vereinzelter Begrü-
nung. Richtung Süden im Hofbereich des Rathauses ist eine kleine 
Parkanlage angelegt.  
Der Änderungsbereich grenzt im Nordwesten direkt an die Kreuzung 
der Hauptstraße und der Straße Am Rathaus und wird durch diesen 
begrenzt. Unmittelbar südlich grenzt eine öffentliche Stellplatzanlage 
an den Änderungsbereich. Östlich befindet sich ein Wohngebäude, in 
dem im Erdgeschoss zur Hauptstraße orientiert Gewerbe vorhanden 
ist.  
Aufgrund von funktionalen und energetischen Mängeln wurde seitens 
der Gemeinde Ostbevern die Möglichkeit eine Sanierung des Rat-
hauses intensiv geprüft. Als Ergebnis dieser Betrachtung wurde ent-
schieden, dass bestehende Rathaus durch einen Neubau zu 
ersetzen, der energetisch sowie funktional optimal den heutigen An-
forderungen entspricht. 
Das bestehende Rathaus (Hauptstraße 24) soll daher abgerissen und 
künftig durch einen Neubau, deren Gestaltung im Rahmen eines In-
vestorenverfahrens ermittelt wurde, ersetzt werden. 
Zur planungsrechtlichen Umsetzung werden Änderungen der derzei-
tigen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes in 
Bezug auf die festgesetzte Grundflächenzahl, die Geschossigkeit, die 
überbaubare Fläche und die Bauweise erforderlich. Darüber hinaus 
sind die Gestaltungsfestsetzungen bzgl. der zulässigen Dachneigung 
zu ändern. Eine Änderung der Art der baulichen Nutzung erfolgt nicht. 
 
5 Planungsrechtliche Vorgaben 
Planungsrechtliche Vorgaben aus den Darstellungen des wirksamen 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde im Änderungsbereich als 
„Gemischte Baufläche” mit der Zweckbestimmung Verwaltung sind 
durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht betroffen – somit 
auch keine landesplanerischen Belange bzw. Ziele der Raumord-
nung.  
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6 Änderungspunkte 
Die folgenden Änderungspunkte sind in der Planzeichnung benannt 
und festgesetzt. 
 
6.1 Änderung der Firsthöhe  
Unter der Berücksichtigung des konkreten Bauvorhabens wird die 
maximale Firsthöhe auf 16,00 m erhöht. Es besteht die Möglichkeit 
ein 3-geschossiges Gebäude realisieren zu können. In Bezug auf die 
städtebauliche Umgebung wird das neue Rathaus durch die erhöhte 
Fristhöhe betont. Die Bedeutung des Gebäudes wird somit nicht nur 
in seiner Funktion als Rathaus sondern auch durch die Gestaltung 
hervorgehoben.  
 
6.2 Änderung der GRZ  
Um den Neubau des Rathauses sowie die geplanten Außenanlagen 
realisieren zu können, wird die Grundflächenzahl (GRZ) auf 1,0 er-
höht. 
 
6.3 Erweiterung der Baugrenze nach Norden 
In nördlicher Richtung wird die überbaubare Fläche erweitert. Zukünf-
tig bildet die Baugrenze in einem Abstand von 10,00 m eine klare 
Kante zur Hauptstraße. Die Erweiterung der überbaubaren Fläche 
orientiert sich an der beabsichtigten baulichen Anordnung des Bau-
vorhabens. 
 
6.4 Festsetzung abweichender Bauweise 
Auf Grund der Länge des geplanten neuen Rathauses von mehr als 
50,00 m Länge wird für den Änderungsbereich eine abweichende 
Bauweise festgesetzt. Demnach sind in einer grundsätzlich offenen 
Bauweise Gebäudelängen von mehr als 50,00 m zulässig. 
 
6.5 Änderung der Dachneigung 
Die für die angrenzende Bebauung gem. §9 (4) BauGB i.V.m. §86 
BauO NRW festgesetzte Dachneigung von 45° – 60° wird für den 
Änderungsbereich übernommen. Mit der Anpassung der Dachnei-
gung fügt sich Neubau des Rathauses in das städtebauliche Bild der 
Hauptstraße ein. 
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7 Natur und Landschaft 
7.1 Artenschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 

artenschutzrechtlichen Prüfung festzustellen, ob Vorkommen europä-

isch geschützter Arten im Änderungsbereich aktuell bekannt oder zu 

erwarten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen 

des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften po-

tenziell nicht ausgeschlossen werden können – bzw. ob und welche 

Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte erfor-

derlich werden.  

 

• Bestandsbeschreibung 
Auf den Grundstücken im Änderungsbereich befinden sich der Ge-

bäudekomplex des Rathauses und intensiv genutzte Parkflächen 

ohne größere Gehölze oder Gehölzstrukturen. Der Hauptanteil der 

Parkfläche ist durch Rasen und Wege geprägt. 

 

• Artvorkommen 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems kommen im Bereich des 

Messtischblattes 3913 (Quadrant 3) 18 planungsrelevante Arten vor. 

Dazu gehören eine Säugetier-, 16 Vogel- und eine Reptilienart (s. 

Tab. 1) unter Berücksichtigung der vorhandenen Lebensräume (Gär-

ten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude).  

 

* Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Bauen, Wohnen und 

Verkehr NRW und des 

Ministeriums für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur 

und Verbraucherschutz vom 

22.12.2010: Artenschutz in der 

Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von 

Vorhaben. Gemeinsame 

Handlungsempfehlungen 
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Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 3 im Messtischblatt 3913 

 
• Vorkommen planungsrelevanter Arten 
Unter Berücksichtigung der Bestandsbeschreibung (s.o.) – insbeson-

dere der Größe (ca. 2.600 qm), Vorbelastung und Ausstattung des 

Änderungsbereiches mit Biotopstrukturen ist davon auszugehen, 

dass das Änderungsbereich in erster Linie durch sog. Ubiquisten, d.h. 

Tier- und Pflanzenarten mit einer großen Anpassungsbreite gekenn-

zeichnet ist.  

Aus diesem Grund können einige der theoretisch vorkommenden 

planungsrelevanten Arten (vgl. Tab. 1) aufgrund ihrer spezifischen 

Habitatanforderungen und der vorgegebenen Habitatausstattung ein-

schließlich vorhandener Brut- und Nistplätze, Nahrungsquellen und / 

oder Überwinterungshabitate im Änderungsbereich ausgeschlossen 

werden.  

Bei der weiteren Untersuchung werden daher diejenigen Arten be-

trachtet, die aufgrund ihrer Habitatanforderungen nicht mit an Sicher-

heit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb des 

Änderungsbereiches ausgeschlossen werden können. 

 

Hinsichtlich der Fledermäuse sind Quartiere in den Gehölzen auf-
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grund des geringen Alters nicht anzunehmen. Daher können Brutha-

bitate in den Gehölzen ausgeschlossen werden. Die Parkfläche könn-

te ein potenzielles Jagdhabitat darstellen. Aufgrund der geringen 

Qualität und vorhandene gleich- und höherwertige Strukturen in der 

direkten Umgebung kann jedoch der Verlust einer essenziellen Funk-

tion ausgeschlossen werden.  

Die Nutzung der Gebäudekomplexe als Sommerquartier ist nicht 

auszuschließen. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände gem. § 44 BNatSchG ist es daher erforderlich, dass vor 

Abriss der Gebäude in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbe-

hörde ein Fachgutachter die potenziellen Quartiere begutachtet und 

bewertet. Eventuell notwendige Vermeidungsmaßnahmen sind im 

Rahmen der Abrissgenehmigung festzuhalten.  

 
Vogelarten, die auf ein ausreichendes Vorkommen von Alt- / Tot-

holzbestände (Spechtvögel), u.a. auf Wälder, Waldränder (Schleier-

eule, Waldohreule, Steinkauz, Waldkauz, Kuckuck, Turteltaube), 

Grünländer, Äcker (Rebhuhn), Obstwiesen (Feldsperling), Heide- und 

Moorgebiete und / oder (die Nähe von) Gewässer(-n) (Eisvogel, 

Schwalben, Nachtigall) angewiesen sind, sind innerhalb des Ände-

rungsbereiches nicht zu erwarten.  

 

Dagegen kann ein Vorkommen von überfliegenden Greifvögeln (Ha-

bicht, Sperber, Turmfalke) nicht ausgeschlossen werden. Allerdings 

übernimmt das Änderungsbereich aufgrund seiner anthropogenen 

Vorbelastung (Bebauung) höchstens eine untergeordnete Rolle als 

Nahrungs- bzw. Jagdhabitat. Eine Funktion als Bruthabitat kann aus-

geschlossen werden, weil u.a. keine geeigneten Horstbäume vorhan-

den sind. 

 

Die Zauneidechse findet im Änderungsbereich keine geeigneten 

Habitatstrukturen vor. 
 

Trotzdem könnten die wenigen vorhandenen Gehölzstrukturen für 

europäische Vogelarten als Bruthabitat genutzt werden.  

 

• Maßnahme 
Unter Berücksichtigung der folgenden Maßnahme werden durch die 

Änderung keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 

BNatSchG vorbereitet: 

• Auf der Ebene der Abrissgenehmigung muss durch fachgut-

achterliche Untersuchungen sichergestellt werden, dass Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten der potenziell vorhandenen 

Zwergfledermäuse nicht beschädigt werden und die ökologi-
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sche Funktion im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt 
wird sowie der Erhaltungszustand der lokalen Population 
durch den Abriss nicht gefährdet wird. Die daraus resultieren-
den Vermeidungsmaßnahmen sind im Rahmen der Abrissge-
nehmigung festzuhalten. 

• Gehölzrodungen sollten nur außerhalb der Brut- und Auf-
zuchtzeiten von Vögeln und Fledermäusen, d.h. nicht in der 
Zeit vom 01.03. - 30.09., durchgeführt werden. 
 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahme kann festge-
halten werden, dass bei der Umsetzung des Vorhabens keine Ver-
botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG vorbereitet werden.  
Der entsprechende Hinweis wurde in der Planzeichnung ergänzt. 
 
 
 
8 Sonstige Belange 
Zu sonstigen Belangen, die bei der Bebauungsplanänderung zu be-
achten wären, sind folgenden Aussagen zu treffen: 
 
8.1 Erschließung 
Die Erschließung des Änderungsbereiches erfolgt – wie bisher – von 
der Hauptstraße und von der Straße Am Rathaus. Der Nachweis der 
erforderlichen privaten Stellplätze gem. BauO NRW wird im Rahmen 
des Bauantrags geklärt. 
 
8.2 Immissionsschutz 
Belange des Immissionsschutzes sind nicht betroffen. 
 
8.3 Ver- und Entsorgung / Altlasten 
Der Änderungsbereich ist an die bestehenden ausreichend dimensio-
nierten Ver- und Entsorgungsnetze angeschlossen. Ein Verdacht auf 
Altlasten liegt für den Änderungsbereich nicht vor. 
 
8.4 Belange des Denkmalschutzes 
Belange des Denkmalschutzes sind im Änderungsbereich nicht be-
troffen. 
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9 Verfahrensvermerke  
Nach Erlangen der Rechtskraft der vorliegenden Änderungspunkte im 

Änderungsbereich verlieren die bisherigen entsprechenden Festset-

zungen in diesem Bereich ihre Gültigkeit.  

Sonstige Festsetzungen und Hinweise im rechtsverbindlichen Be-

bauungsplan gelten – soweit relevant – auch weiterhin für den Ände-

rungsbereich. 
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